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Die zentralen Ziele der Krankenhausreform

Achtung
Schlaganfall ist 

ein Notfall!
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Anzahl der beantragten Leistungsgruppen
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Mindestvoraussetzungen und 
Auswahlkriterien (Bund)

Länderspezifische Auswahlkriterien (z.B. Mitwirkung der 
Notfallversorgung, Fachkonzepte)
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Zweistufiger Bewertungsprozess

• Qualitätskriterien des Bundes

• Auswahlkriterien des Bundes und des Landes

Eine Auswahlentscheidung ist notwendig, wenn 

1. in einer Versorgungsebene kein Krankenhaus die bundesrechtlichen Qualitätskriterien erfüllt und für welches Krankenhaus von der 

Ausnahmemöglichkeit nach § 6a Abs. 4 KHG dann Gebrauch gemacht wird

2. auf der jeweiligen Versorgungsebene die Anzahl der Krankenhäuser, die die bundesrechtlichen Qualitätskriterien vollständig 

erfüllen, nicht ausreichend ist, um den jeweiligen Versorgungsbedarf zu decken

3. die beantragten Leistungsgruppen den Bedarf in der jeweiligen Planungsebene übersteigt (potenzielles Überangebot)

Bewertungsprozess in Hessen

zu 1 + 2
Ausnahmeregelung durch die Planungsbehörde 
nur im EINVERNEHMEN mit den Krankenkassen
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Zahlen, Daten, Fakten
Schlaganfallbehandlung (G45, I61, I63, I64)
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Quelle: Hessenagentur 2021

!!! Entkopplung !!!

 Leveleinteilung 
und 

Leistungsgruppen

„Es dürfen keine gut funktionierenden 
und in der Bevölkerung akzeptierten 
Strukturen nur deshalb verändert 
werden, weil sie nicht in ein formales 
übergeordnetes Strukturschema 
passen.“
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Prof. Dr. Steffen Gramminger
Tel.: 06196/4099-58
Mob.: 0160/94118480
Mail: steffen.gramminger@hkg-online.de 
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